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RS OGH 1977/10/19 IVZR149/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1977

Norm

ABGB §905 IIB

VersVG §39 Abs1

Rechtssatz

Eine quali2zierte Mahnung nach § 39 Abs 1 VersVG bewirkt regelmäßig nicht die Leistungsfreiheit des Versicherers

nach Absatz 2 der Vorschrift, wenn der Versicherer von Versicherungsnehmer (VN) für die angemahnten Prämien eine

Einzugsermächtigung im Lastschriftverfahren entgegengenommen hat und diese Prämien bei Fälligkeit vom Konto des

Versicherungsnehmers abgebucht werden können.
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